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Vorwort der Herausgeber

Familienunternehmen sind ein besonderes Merkmal und ein tragender Pfeiler der Wirt-
schaft im deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig sind viele Familienunternehmen und 
Eigentümerfamilien mit dem Thema Nachfolge befasst. Die Lösung der Nachfolge-
frage ist von zentraler Bedeutung für die erfolgreiche Weiterentwicklung und Zukunfts-
sicherung unserer Volkswirtschaft und der damit verbundenen Sozialen Marktwirtschaft. 
Stiftungen und insb. Familienstiftungen sind ein mögliches und bisher in der Öffentlich-
keit und in Unternehmerkreisen wenig beachtetes Instrument zur Lösung der Nachfolge-
frage. Das erstaunt, da einige erfolgreiche Familienunternehmen wie Fielmann, Würth 
und Herrenknecht diesen Weg zur Zukunftssicherung ihres Unternehmens gewählt 
haben. Insbesondere Familienstiftungen sind flexibel gestaltbar und lassen sich gut den 
Bedürfnissen des Familienunternehmens und der Unternehmerfamilie anpassen. Vor-
teile sind z. B. der Schutz vor einer Zersplitterung der Anteile und die Reduzierung von 
Familienkonflikten. Gleichzeitig müssen aber Herausforderungen wie Enteignungs-
vorbehalten und dem Verlust der Identität als Familienunternehmen entgegengewirkt 
werden.

Das Thema Stiftung zur Lösung der Nachfolgefrage eines Familienunternehmens ist 
komplex und es lässt sich schnell der Überblick verlieren. Hier setzt unser Ratgeber an 
und gibt einen praxisnahen Überblick zum Thema Familienstiftungen als Nachfolge-
lösung für Familienunternehmen. Primäre Zielgruppe sind Familienunternehmer/innen 
und Eigentümerfamilien sowie Berater/innen, die sich mit der Thematik auseinander-
setzen. Der Ratgeber behandelt alle Aspekte rund um das Thema Familienstiftungen 
als Instrument für die Unternehmensnachfolge – von der Frage, für wen eine Familien-
stiftung Sinn ergibt bis hin zu rechtlichen und steuerlichen Aspekten. Ebenfalls enthalten 
sind eine Übersicht von Familienunternehmen in Stiftungshand sowie Praxisinterviews 
mit den Eigentümern der Unternehmen Würth und Herrenknecht.

Wir danken der Dr. Werner-Jackstädt Stiftung für die großzügige Hilfe und Unter-
stützung im gesamten Verlauf dieses Projekts. Ohne die Stiftung und ihre offene Haltung 
gegenüber praxisnahen Forschungsprojekten wäre dieser Ratgeber nicht entstanden. 
Weiterhin möchten wir uns herzlich bei Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ann-Kristin Achleitner 
bedanken, die im Vorfeld zur Entwicklung des Ratgeberbandes viel beigetragen hat und 
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mit vielen inhaltlichen Kommentaren und Ratschlägen uns vielfach unterstützend zur 
Seite stand. Ein ganz besonderer Dank gilt zudem unseren drei Interviewpartnern und 
erfolgreichen Familienunternehmern Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth, Dr.-Ing. E.h. 
Martin Herrenknecht und Martin-Devid Herrenknecht. Die mit ihnen geführten Inter-
views brachten spannendende Eindrücke und wertvolle Hinweise aus der Praxis zur 
konkreten Umsetzung einer Stiftungslösung zur Regelung der Nachfolge eines Familien-
unternehmens. Wir hoffen, dass insbesondere Familienunternehmer hiervon profitieren 
und daraus wertvolle Schlüsse für ihr eigenes Unternehmen ziehen.

Wir wünschen allen Lesern aus Theorie und Praxis und insbesondere den Vertretern 
von Familienunternehmen und Eigentümerfamilien viel Freude bei der Lektüre und 
hoffen, dass der Ratgeber viele konkrete Hinweise für die Nachfolgeplanung im eigenen 
Familienunternehmen bietet.

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Sie erreichen die Herausgeber per E-Mail unter 
block@uni-trier.de.

Trier und Bonn  
im Herbst 2020

Prof. Dr. Jörn Block
Prof. Dr. Peter May

Prof. Dr. André Betzer
Dr. Dominik von Au

http://block@uni-trier.de
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Zusammenfassung

In der Datenbank des Bundesverbands Deutscher Stiftungen existieren aktuell 
620 Familienstiftungen und einige dieser Stiftungen halten Anteile an großen 
Unternehmen in Deutschland, wie bspw. Bertelsmann, Fielmann oder Würth. 
Familienstiftungen können in zahlreichen Fällen ein geeignetes Instrument für die 
Unternehmensnachfolge darstellen, sind für viele Unternehmer aufgrund ihrer viel-
fältigen Erscheinungsformen jedoch eine „Black Box“. In diesem Kapitel werden 
die wichtigsten Eigenschaften von Familienstiftungen erläutert, die als Grundlage 
für das Verständnis dieses Buches dienen sollen. Nach einer kurzen definitorischen 
Abgrenzung von Familienstiftungen bietet das Kapitel einen ersten Einblick in die 
Errichtung einer Familienstiftung. Innerhalb dieser liegt ein besonderer Fokus auf den 
drei Wesensmerkmalen: Stiftungszweck, Stiftungsvermögen und Organisation.
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1  Einleitung

Die Unternehmensnachfolge ist in einem Familienunternehmen eine sehr komplexe und 
emotionale Phase, die oftmals auch viele Gefahren für das Unternehmen birgt. Neben 
einem großen organisatorischen Aufwand steht die Übertragung der Unternehmensan-
teile sowie der damit verbundenen Stimmrechte auf die Familienmitglieder im Fokus. 
Es wird mit Argusaugen beobachtet, welcher Nachfahre mit wie vielen Anteilen oder 
sonstigen Hinterlassenschaften bedacht wird, damit sich niemand benachteiligt fühlt. 
Dennoch kommt es sehr häufig zu Streitigkeiten, welche nicht nur schädlich für die 
Familie, sondern auch schädlich für das Unternehmen sein können. In schwerwiegenden 
Fällen kann sogar die Existenz des Unternehmens bedroht sein. Eine Studie belegt, dass 
circa 30 % der innerfamiliären Nachfolgeprozesse in Familienunternehmen scheitern [2].

Durch die Übertragung der Unternehmensanteile auf eine Stiftung kann ein Unter-
nehmer dieses explosive Thema zwar nicht umgehen, jedoch abschwächen. Stiftungen 
sind mittlerweile ein weit verbreitetes Mittel, um die Unternehmensnachfolge zu regeln. 
Es existieren circa 400 Unternehmen, die eine Stiftung entweder teilweise oder voll-
ständig als Eigentümerin haben [3]. Hierzu zählen auch für die deutsche Wirtschaft 
essenzielle Unternehmen wie beispielsweise Aldi, Bertelsmann, Bosch, Thyssenkrupp 
und Zeiss. Doch Stiftung ist nicht gleich Stiftung!

Die breite Bevölkerung verbindet Stiftungen generell mit sozialem Engagement und 
der Förderung von gemeinnützigen Zwecken. Tatsächlich sind neun von zehn Stiftungen 
gemeinnütziger Natur [8]: Der Gründer will Gutes tun und Projekte fördern, die dem All-
gemeinwohl dienen. Auch viele Unternehmer versuchen, mit gemeinnützigen Stiftungen 
Bekanntheit und Beliebtheit zu steigern oder sich eine Art Denkmal zu errichten. Hier-
für ist eine Stiftung ein probates Mittel, da sie für die Ewigkeit errichtet wird und somit 
einen optimalen Schutz vor feindlichen Übernahmen darstellt.

Ein aktuelles Beispiel zeigt, dass diese Beweggründe auch große Unternehmen 
betreffen können. Nach dem Ableben von Horst Brandstetter, dem Gründer von Play-
mobil wurden im Jahr 2015 seine gesamten Anteile am Unternehmen Playmobil auf 
die Geobra Brandstätter Stiftung übertragen, obwohl sein Sohn die Firma gerne über-
nommen hätte. Herr Brandstetter wollte jedoch, dass das Unternehmen in seinem Sinne 
fortgeführt wird und befürchtete, dass sein Sohn einen zu großen Wandel in das Unter-
nehmen bringen würde. Zu Lebzeiten begründete er diese Entscheidung in einem Inter-
view mit Focus Money im Jahr 2011 mit der Antwort auf die Frage, ob sein Sohn kein 
Interesse an der Unternehmensübernahme hätte: „Interesse hat er. Aber er ist eigenwillig 
und würde einiges ändern, was ich im Management mit Mühe etabliert habe.“

Es kann jedoch auch vorkommen, dass keiner der Nachfahren Interesse daran hat, 
das Unternehmen zu übernehmen, der Unternehmer seine Familie aber dennoch an der 
Dividende des Unternehmens teilhaben lassen möchte.

Für einen solchen Fall kann die Familienstiftung eine geeignete Lösung sein. Eine 
Stiftung kann eben nicht nur als gemeinnützige Stiftung, sondern auch als private 
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Stiftung, wie im Fall einer Familienstiftung, gegründet werden. Die Familienstiftung 
als Nachfolgelösung kann das Vermögen in seiner Gesamtheit bewahren und dabei so 
aufstellen, dass das Unternehmen sicher und professionell fortgeführt werden kann und 
die Familie langfristig versorgt wird. Im folgenden Abschnitt wird die Familienstiftung 
näher erläutert.

2  Die Familienstiftung

Stiftungen können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, z. B. durch ihre Tätig-
keit in Förder- und Betriebsfonds, durch ihren Zweck in gemeinnützigen und privaten 
Stiftungen oder durch ihre Rechtsfähigkeit. Zur Abgrenzung von Familienstiftungen zu 
anderen Stiftungsformen eignet sich die Unterscheidung zwischen gemeinnützigen und 
privaten Stiftungen am besten.

Wie der Name schon sagt, muss die gemeinnützige Stiftung dem Gemeinwohl dienen. 
Sie fördert eine offene, allgemein zugängliche Gruppe von Menschen und fördert das 
kulturelle, soziale, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Wohlergehen der Allgemein-
heit. Eine gemeinnützige Stiftung ist dennoch eine privatrechtliche Stiftung, jedoch 
mit dem Zusatz, dass sie steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der §§ 5254 Abgabenver-
ordnung (AO) verfolgt. Eine Privatstiftung hingegen dient privaten Zwecken und unter-
stützt eine bestimmte Personengruppe, wie Familie oder Mitarbeiter [6]. Die beliebteste 
Form einer Privatstiftung ist die Familienstiftung, die sich auf die Unterstützung der 
Gründerfamilie konzentriert [1]. Familienstiftungen sind in § 15 Abs. 2 AStG definiert 
als Stiftungen, bei denen mehr als 50 % des Stifters, seiner Angehörigen und deren 
Nachkommen Anspruch auf Leistungen haben oder Auslagen haben. § 1 Abs. 1 Nr. 4 
ErbStG hingegen bezeichnet eine Familienstiftung als Stiftung, die im Wesentlichen im 
Interesse einer oder mehrerer bestimmter Familien errichtet wurde. Dementsprechend 
gibt es keine einheitliche Definition und die Eingliederung einer Familienstiftung liegt 
im Ermessen der jeweils zuständigen Instanzen.

Wichtig zu wissen: Eine Familienstiftung ist keine eigene Rechtsform, sondern eine 
von mehreren Anwendungsformen der rechtsfähigen Stiftung des Privatrechts. Als 
privatnützige Stiftung hat sie keine mit einer gemeinnützigen Stiftung vergleichbaren 
Steuervorteile. Im Gegensatz zu Personen-, Kapitalgesellschaften oder Vereinen hat eine 
Familienstiftung außerdem keine Gesellschafter oder Mitglieder [10].

Die Familienstiftung stellt eine seit langem verwendete Form der Unternehmens-
nachfolge dar. Bereits 1891 grenzte von Scheurl Familienstiftungen von herkömm-
lichen Stiftungen ab. Somit galt die Übertragung des Unternehmensvermögens an eine 
näher bestimmte Familie schon damals als das Alleinstellungsmerkmal einer Familien-
stiftung [7]. Auch das Bürgerliche Gesetzbuch beinhaltete im 19. Jahrhundert schon eine 
Definition der Familienstiftung, die „… den Vorteil von Angehörigen einer bestimmten 
Familie bezwecke“. Familienstiftungen sind daher Stiftungen, deren Begünstigte 
(Destinatäre) in einem familiären verwandtschaftlichen Zusammenhang mit dem Stifter 
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stehen. Dabei ist die Familienstiftung ganz oder teilweise auf die Förderung oder Ver-
folgung des Interesses einer oder mehrerer bestimmter Familien bzw. Familienmitglieder 
gerichtet. Für die Unternehmensnachfolge bietet die Gründung einer Familienstiftung die 
Möglichkeit, Eigentum und Management getrennt zu übertragen. Genau diesen Aspekt 
hat sich auch die Familie Wrede, Inhaberin der Wrede-Industrieholding zunutze gemacht 
und im Jahr 2014 ihre gesamten Anteile in eine Familienstiftung überführt [12]. Das 
Hauptargument für Thomas Wrede war der Schutz des Unternehmens vor einer Zer-
splitterung. In einem Interview mit „Der Westen“ aus dem Jahr 2015 hat er folgendes 
Argument für die Stiftungslösung vorgetragen: „Die heutigen Familienmitglieder sind 
nicht mehr am Vermögen der Gesellschaft beteiligt. Sie besitzen keine Anteile, die ver-
kauft oder gekündigt werden können. Unverändert erhalten sie aber bei positivem 
Geschäftsverlauf Ausschüttungen aus der Stiftung“ [11].

Das Vermögen/Unternehmen wird durch die Stiftung rechtlich selbstständig und 
ist somit für die Erben nicht mehr erreichbar. Die Stiftungsorgane haben je nach 
Konstruktion die Verfügungs-, Stimm- und Kontrollrechte inne. Erbstreitigkeiten, die 
eine Zerschlagung des Unternehmens bedeuten können, werden durch die Stiftung im 
vornherein verhindert. Auch die Verwendung des Stiftungsvermögens für andere Zwecke 
als die des Stiftungswillens ist ausgeschlossen. Die Verwendung des Stiftungsvermögens 
wird gemäß dem Willen des Stifters dafür aufgewendet, laufend Erträge zu erwirt-
schaften, die der Familie zugutekommen. So kann der Stifter mit der Stiftungssatzung 
recht genau festlegen, wer aus der Familie wie viel bekommt, was das Unternehmen 
darf und was nicht. Die besondere Form der Stiftung gewährleistet zudem, dass das 
Stiftungsvermögen nicht auf andere (Dritte) übertragen werden kann. Häufig gründen 
Unternehmer, die keinen oder keinen geeigneten Nachfolger in der Familie finden, eine 
Familienstiftung. Es ist aber auch sinnvoll eine Familienstiftung zu gründen, um das Ver-
mögen oder das Unternehmen vor der eigenen Familie oder einer feindlichen Übernahme 
zu schützen und gleichzeitig die Angehörigen versorgt zu wissen. So ist die Kontinuität 
des Unternehmens gewahrt, das Kapital und die Arbeitsplätze werden erhalten.

Die Familienstiftung kann zwei verschiedene Funktionen einnehmen. Sie kann eine 
Art Treuhandfunktion für die Familienanteile übernehmen und die Versorgung der 
Familie auf Dauer sichern und die Führung und Kontrolle des Unternehmens anderen 
Institutionen überlassen. Der Stifter kann jedoch auch festlegen, dass die Stiftung mit 
Stimm- und Kontrollrechten ausgestattet wird und dementsprechend als Kontrollorgan 
oder in ganz seltenen Fällen sogar als Führungsinstrument eines Unternehmens agiert.

3  Errichtung einer Familienstiftung

Für die Gründung einer Stiftung gibt es nur wenige Anforderungen, die erfüllt sein 
müssen. Voraussetzungen für die Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung sind das 
Stiftungsgeschäft und die Genehmigung der Stiftung durch die zuständige Behörde des 



5Was ist eine Familienstiftung?

Landes, in dem die Stiftung ihren Sitz haben soll (vgl. § 80 Abs. 1 BGB). Das Stiftungs-
geschäft ist eine einseitige empfangsbedürftige Absichtserklärung. Sie muss gemäß 81 
Abs. 1 BGB die Stiftungsurkunde und die verbindliche Erklärung des Gründers zur 
Schenkung von Vermögen an die Stiftung enthalten, um den vom Gründer in der Satzung 
genannten Zweck zu erfüllen. Das Eigentum am Vermögen geht auf die Stiftung über, 
der Gründer verliert es. Die Satzung wird vom Gründer ausgestellt (vgl. § 85 BGB). 
Für die Gründung der Stiftung ist sowohl das Stiftungsgeschäft an sich als auch die 
Anerkennung durch die Landes-Stiftungsaufsichtsbehörde notwendig. Seit dem Gesetz 
zur Modernisierung des Stiftungsrechts von 2002 (§ 80 BGB) können in Deutsch-
land alle Formen der Familienstiftung, die nicht gegen das Gemeinwohl verstoßen, 
anerkannt werden. Innerhalb Europas erhält das Konstrukt der Familienstiftung jedoch 
ambivalenten Zuspruch. Während sie in Deutschland frei zulässig ist und als Stiftung 
ohne Grenzen angesehen wird, begrenzen andere Länder ihre Errichtung oder verbieten 
sie gänzlich (z. B.: Frankreich, Slowenien oder Ungarn) [4]. In Deutschland kann eine 
Familienstiftung entweder zu Lebzeiten des Unternehmens oder durch ein Testament 
errichtet werden.

Bei der Errichtung einer Stiftung bildet die Stiftungsurkunde das Herzstück einer 
Stiftung. Sie muss gemäß § 81 Abs. 1 folgenden Mindestumfang haben: Name, Sitz, 
Zweck der Stiftung, Stiftungsvermögen und Organisation der Stiftung. In den einzelnen 
Landesgesetzen gibt es weitere Regelungen für die Errichtung einer Stiftung, die von 
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein können. Insgesamt sollte die Stiftungs-
errichtung strategisch ablaufen und auf Aspekte eingehen wie die Erbfolge, die Mittel 
der Stiftung, die Rolle der Stiftung im Unternehmen, die Höhe des Stiftungskapitals, etc. 
[10].

Im Folgenden wird kurz auf die drei Bestandteile des Mindestumfangs (außer Name 
und Sitz) eingegangen, da das Kap. „Familienstiftungen – Königsinstrument der Unter-
nehmensnachfolge oder nur vorübergehende Modeerscheinung?“ diese Aspekte tief-
ergehender analysiert im weiteren Verlauf des Sammelbandes.

Stiftungszweck
Der Stiftungszweck kann bei einer Familienstiftung aus der Versorgung der Familie 
bestehen. Es ist hier sehr wichtig, genau festzulegen welche Familienmitglieder (für 
die Zukunft welche Familienstämme) als Destinatäre der Familienstiftung gelten und 
in welchem jeweiligen Umfang sie Zuwendungen erhalten sollen. Weiterhin gibt der 
Stiftungszweck jeder Stiftung ihre Individualität, da er nach der eigenen Gestaltung des 
Stifters festgelegt wird [9]. Insgesamt besteht das einzige Ziel einer Stiftungserrichtung 
darin, den Zweck einer Stiftung langfristig zu erfüllen. Eine Stiftung ohne Zweck würde 
daher nicht zugelassen werden. Nachdem die Eintragung eines Zwecks erfolgt ist, kann 
dieser nicht mehr rundweg geändert werden. Die beiden nachfolgenden Wesensmerk-
male, Stiftungsvermögen und Organisation, sind dem Stiftungszweck untergeordnet und 
dienen dazu diesen zu erfüllen [5].
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Stiftungsvermögen
Das Stiftungsvermögen ist unerlässlicher Bestandteil der Stiftung. Es dient dazu, 
den Stiftungszweck der Stiftung zu erfüllen. Die Ausstattung mit Vermögen gehört 
also bereits zu den Voraussetzungen einer Stiftung, ohne Kapital wird sie von den 
zuständigen Landesbehörden ohnehin nicht zugelassen. Geht das Vermögen verloren, 
kann die Satzung nicht mehr eingehalten werden, die Stiftung hört auf zu existieren.

Das Kapital ist vergleichbar mit dem Stammkapital einer GmbH bzw. dem Grund-
kapital einer Aktiengesellschaft. Anders als früher muss inzwischen in der Satzung genau 
festgelegt werden, wie die Stiftung mit Kapital ausgestattet werden soll. Allerdings hat 
der Gesetzgeber es auch hier bislang nicht für nötig befunden, klare und eindeutige 
Regelungen festzulegen. So gibt es keine gesetzlich vorgeschriebene Mindestausstattung 
mit Vermögen. Eine Nichtanerkennung kann deshalb nur damit begründet werden, dass 
der Zweck der Satzung nicht erreicht werden kann. In der Regel fordern die Behörden 
ein Mindestkapital von 50.000 €. Für das Grundstockvermögen gilt die Pflicht zum 
ungeschmälerten Kapitalerhalt, es darf nicht ausgegeben werden. Die Stiftungsorgane 
haben jedoch die Pflicht, das Vermögen zu erhalten. Das Stiftungsvermögen kann in 
Umfang und Art vom Stifter frei definiert werden. Der Stifter kann demnach sein Privat- 
oder Firmenvermögen ganz oder Kapitalanteile mit oder ohne Stimmrechte einbringen, 
aber auch Kunstwerke, Wertpapiere oder Immobilien.

Organisation
Voraussetzung für die Errichtung einer Stiftung ist lediglich ein Vorstand, der die 
Stiftung führt. Dieser muss nicht zwingend aus Familienmitgliedern bestehen, sondern 
kann auch von vertrauten (besonders fachkompetenten) Personen außerhalb der Familie 
besetzt werden. Weitere Gremien werden nicht benötigt, sind jedoch empfehlenswert, 
um ein internes Kontrollsystem zu implementieren. Es bietet sich an ein Kuratorium oder 
einen Beirat einzurichten, welches(r) die Abläufe der Stiftung kontrolliert.

Es bleibt festzuhalten, dass auch Familienunternehmen zunehmend das Thema 
Stiftungen als sinnvolles Instrument entdecken, um verschiedene Zwecke zu realisieren. 
Bei der Realisierung von Stiftungslösungen in Familienunternehmen sind jedoch 
Themen zu klären, die bei anderen Stiftungsanlässen nicht vorkommen. Neben Grund-
satzfragen nach der Gemeinnützigkeit sowie rechtlichen und steuerlichen Gestaltungs-
optionen sind es in Familienunternehmen vor allem emotionale Aspekte, die ihren 
Niederschlag in der Satzung und bei der Gestaltung der Gremien finden müssen.
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